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MAG. CHRISTIAN KERN 

BUNDESKANZLER 

 
 

 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.110/0076-I/4/2016 Wien, am 21. November 2016 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Stefan, Kolleginnen und Kollegen haben am 

21. September 2016 unter der Nr. 10308/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend Auslandsfinanzierung gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 5: 

 Gibt es bereits eine Evaluierung des Islamgesetzes 2015? 
 Wenn ja, wann wurde diese fertig gestellt? 
 Wenn ja, warum wurde von einer Veröffentlichung der Evaluierung abgesehen? 
 Wenn nein, wann ist geplant diese fertigzustellen? 
 Wenn nein, wann wird diese Evaluierung veröffentlicht werden? 
 

Die WFA zum IslamG 2015 sieht eine Evaluierung anhand der dort ausgeführten 

Indikatoren bis Ende 2016 vor. Eine eigene Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. 

 

Zu Frage 6 bis 10: 

 Gibt es Erkenntnisse über den Umfang der Auslandsfinanzierung von Moschee-
vereinen nach alter Regelung? 

 Gibt es Erkenntnisse über Umgehungskonstruktionen bei der Deklarierung von 
Auslandsfinanzierungen? 

 Ist angedacht, Novellierungen vorzunehmen, die die Auslandsfinanzierung weiter 
erschweren? 

 Wenn ja, welche? 
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 Welche Schlüsse wird aus der Änderung der Satzungen der Anas Schakfeh Pri-
vatstiftung gezogen? 

 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanzleramts. 

 

Zu Frage 11: 

 Wie sind Zuwendungen an die Stiftung des ,vienna Islamic Center' aus dem Aus-
land im Zusammenhang mit dem Islamgesetz zu bewerten? 

 

Die Stiftung Islamisches Zentrum ist keine Einrichtung einer gesetzlich anerkannten 

Religionsgesellschaft nach dem IslamG. 

 

Zu Frage 12: 

 Wie viele Religionsgemeinschaften sind seit 31.12.2015 aufgelöst worden? 
 

Das Religionsrecht kennt nur Religionsgesellschaften, Kultusgemeinden und religi-

öse Bekenntnisgemeinschaften. Seit 31.12.2015 wurde die Rechtspersönlichkeit 

keiner dieser Organisationen aufgehoben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Mag. KERN 
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